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Beilage zu Nr . M - er Karlsruher Zeitung.
Freitag , 5V. Februar ItzVÄ.

Badischer Landtag.

jfi Karlsruhe , 0 . Febr. 21 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . (Schluß .)

Abg . Gutmann spricht für den Antrag des Abg . v.
Feder . Durch die Aussicht aus die Reichs -Gesetzgebung,
der ein so großes Feld der Thätigkeit obliege, solle man sich
nicht abhalten lassen, in einer so dringenden Sache auf
dem Wege der Landes - Gesetzgebung Abhilfe zu schaffen .
Redner erläutert und motivirt nun eine im gleichen Betreff
cingekommenc Petition des Gemeinderaths Karlsruhe .

Abg . Hufschmidt unterstützt den Antrag des Abg . v .
Feder . Es werde sicher noch manche Landtags-Periode ver¬
gehen, bevor das Pfandwesen durch die Reichs- Gesetzgebung
geregelt werde. Tie zur Sprache gebrachte Sache dulde
aber eine so große Verzögerung nicht , wenn auch mancher
Gemeinderath den Abgrund gar sticht kenne , an dem er
vorübergehen müsse.

Das Pfandwesen sei früher ein Theil der Ortsjustiz ge¬
wesen, diese sei aber jetzt verschwunden und aus historischen
Gründen dürfe man sich nicht von einer Reorganisation ab -
halten lassen. Bei der Unmasse von vertragsmäßigen und
gerichtlichen Pfandrechten, die eingetragen werden müßten,
empfehle es sich nicht , die Pfandschreiberei einer kollegia-
lisch eingerichteten Behörde , wie dem Gemeinderathe, zu
übertragen. Derselbe müßte sich sonst , wenn er alle Ein¬
träge lesen und prüfen wollte , für permanent erklären . Es
empfehle sich vielmehr , einen einzigen geprüften Beamten
zum Pfandschreibcr zu ernennen , ein Derhältniß , das in
Frankreich bestehe, ohne daß sich Mißstände daraus ergeben
hätten . Dem Argument , daß die Gemeinde interessirt sei,
das Pfandwesen zu kontroliren , lege er kein Gewicht bei.
Der Gemeinderath sei kein statistisches Bureau . Die Unter¬
scheidung zwischen Stadt und Land sei eine Prinziplosigkeit,
die sich für die Gesetzgebung nicht empfehle. Wenn man
einmal an eine Reform des Psandwesens gehe , so solle man
auch das Ausschreiben der verjährten Pfandeinträge abschaf¬
fen , da dieselben Niemand einest Vortheil böten , als dem
Eigenthümer der betreffenden Zeitung .

Abg . Fischer ist mit den Ausführungen des Abg .
v . Feder einverstanden . Das jetzige Verfahren , wornach
man den Namen unter Etwas setze , was man nicht verstehe
und nicht gelesen habe , sei eines Gemeinderaths unwürdig.
Es hätte sich gewiß schon längst eine größere Agitation
dagegen erhoben , wenn die einzelnen Gemeinderäthe bedäch¬
ten, welcher Gefahr und welcher Verantwortung sie sich
durch jede Unterschrift aussetzten .

Auch Abg . Heilig erklärt , daß es , so wie es jetzt sei,
nicht mehr länger fortgehen dürfe . Er habe mit Vergnügen
die Versicherung von der Regierungsbank vernommen , daß
man arif Reformen bedacht sei . Unser Hypvthekenwesen sei
viel zu komplizirt . Redner weist auf die größere Einfach¬
heit , hin , die im preußischen Hypothekenwesen herrsche. Auch
in der Schweiz , deren Gesetzgebung sonst wenig Grund zu
Zitationen biete, sei das Pfandwesen viel einfacher als bei uns.

Die ewige Lüge, von der Abg . Gutmann gesprochen habe,
eristire auch in kleineren Gemeinden ; auch in diesen müsse
man sich eben allein auf den Rathschreiber verlassen.

'Abg. Schoch bekämpft aus Gründen der Konsequenz den
Antrag des Abg . v. Feder ; man habe auch in andern
Fällen es bei der einfachen Überweisung an die Regierung
belassen und sich begnügt, zu konstatiren , daß die Kommis¬
sion sich mehr bejahend als ablehnend zum Gegenstände der
Petition verhalten habe. Redner bekämpft auch die Dar¬
stellung , als seien die jetzigen Verhältnisse so ganz unhalt¬
bar ; er habe diese Erfahrung bis jetzt noch nicht gemacht.

Abg . Stigler hält den Antrag der Kommission bei
der Wichtigkeit des Gegenstandes nicht für entsprechend ; der
von ihm unterstützte Antrag des Abg . v. Feder habe nur
den Zweck, der Regierung den Wunsch an 's Herz zu legen,
auf Reformen hinzuwirken , wenn sie - auch vorläufig nichts
thun könne als vorbereiten und Material sammeln .

Redner befürwortet auch die Anlegung von Generalregi¬
stern zu den Grundbüchern, die die Geschäfte wesentlich er¬
leichtern würden , und erklärt sich gegen jede Verantwort¬
lichkeitsübernahme von Seiten der Gemeinderäthe .

Abg . Stößer : Die Mängel unserer Pfandgesetzgebung
seien heute so genügend beleuchtet worden , daß er sich nicht
weiter mit derselben befassen wolle. Er glaube aber nicht,
daß alle Gemeinderäthe auf dem Standpunkte der Petenten
stünden . Nicht wegen der altgcrmanischen Traditionen, nicht
des modernen Gesichtspunktes der Gebühren wegen, sondern
des wirthschaftlichen und des Regierungsinteresses halber em¬
pfehle es sich, dem Gemeinderäthe die Einsicht in die Kredit¬
verhältnisse der Gemeindeangehörigen nicht zu entziehen.

Für größere Städte, wo die Verhältnisse doch nicht mehr
zu übersehen seien, sei es allerdings angezeigt, eine Aende -
rung unseres jetzigen Zustandes eintreten zu lassön.

Daß der Zudrang zum Amte eines Gemeinderaths abge¬
nommen habe , habe er (Redner) noch nicht bemerkt . Ge¬
rade in Mannheim , wo Abg . v . Feder Gemeinderath sei,
habe es an Agitation nicht gefehlt . Im Hinblick auf die
Erklärung von der Regierungsbank empfehle er den Kom -
missionSantrag zur Annahme .

Abg . Junghanns spricht ebenfalls für den Antrag
des Abg . v . Feder .

Der Präsident theilt mit , daß ein Antrag auf Schluß
der Diskussion eingekommen, daß aber noch 10 Redner
eingeschrieben seien. Der Antrag auf Schluß wurde indeß
bei der Abstimmung angenommen und es erhält noch das
Wort der Antragsteller

Abg . v . Feder . Derselbe richtet seine Bemerkungen
gegen die Abgg . Stößer , Schoch und Schmidt. Was die
von dem Elfteren hervorgehobenen wirthschaftlichen und
Regierungsinteressen der Gemeinden bei Fortführung der
Pfandschreiberei - Geschäfte betreffe , so habe es mit diesen
keine große Bewandtniß ; ja , es werde ein verderblicher
Mißbrauch damit getrieben, da es beispielsweise nicht selten
vorkomme , daß ein Grundstück höher geschätzt werde , um
dem Eigenthümer die Aufnahme eines Darlehens zu er¬
möglichen. Der Abg . Stößer habe auch gesagt , daß trotz
der Pfandschreiberei es sogar an Agitation nicht fehle , um
das Amt eines Gemeinderaths zu erlangen . Dem müsse er
erwiedern , daß es allerdings noch Leute gebe , die, um nicht
zu sagen thöricht genug , so doch demokratisch genug seien,
eine auf sie gefallene Vertrauenswahl anzunehmen .

Die vom Abg . Schoch in seinem Bezirke gemachten Er¬
fahrungen könnten für andere Gegenden nicht maßgebend
sein ; es sei bekannt , wie einfach , wie wenig komplizirt die
Verhältnisse im Amtsbezirk Kork seien.

Der Abg . Schmidt habe heute altgermanische Tradi¬
tionen zur Sprache gebracht ; er seinerseits erkläre , daß er
vollkommen mit denselben einverstanden sei , wenn man das
altgermanische Prinzip der strengsten Haftbarkeit in allen
Zweigen des öffentlichen Dienstes zur Geltung bringen
wolle . Wie wenig das bis jetzt der Fall sei, zeige folgen¬
des Beispiel . Ein Amtsrichter lasse von 2 Liquiderkennt -
nissen, die gegen dieselbe Person ergangen seien, eines einen
Tag früher ausfertigen als das andere . Wenn nun das
früher ausgefertigte sofort in das Pfandbuch eingetragen
werde , so könne dadurch der Inhaber des anderen auf das
höchste benachtheiligt werden/ohne daß er den Beamten zur

Verantwortung ziehen- könnte . Wenn aber ein Rathschrei¬
ber von 2 gleichzeitigen Liquiderkenntnissen das eine früher
eintrage als das andere , so müßten die sämmtlichen Pfand-
gerichts -Mitglieder dafür haften, und doch trügen gerade
diese in der Regel keine Schuld. Von einer solchen altger¬
manischen Einrichtung aber, wo nur die Gemeinderäthe ihre
Haut zu Markt tragen müßten, und wo Alles auf Formalismus
und Vielschreiberei hinauslaufe, sei er kein Freund . Er em¬
pfehle deßhalb nochmals den von ihm gestellenAntrag . (Bravos

Geh. Referendar v. Seyfried . Die heutige Diskussion
habe ein beredtes Bild von den Schwierigkeiten gegeben,
die einer Reform der Pfandgesetzgebung im Wege stünden .
Diese Schwierigkeit bestehe hauptsächlich darin , daß man
die verschiedensten Interessen , die der Ltadtgemcinden , der
Landgemeinden , der Gemeinderäthe , der Kreditgeber und
-Nehmer berücksichtigen müsse , wenn man ein nach allen
Seiten befriedigendes Werk liefern wolle.

In der heutigen Diskussion habe man vorzugsweise die
Schattenseiten unserer Prandgesetzgebung hervorgehoben und
die guten Seiten derselben ganz mit Stillschweigen über¬
gangen. Der Realkredit sei aber keineswegs so schlimm,
wie man aus der heutigen Diskussion schließen könne . In
Frankreich , dessen Einrichtung man heule gepriesen habe ,
seien die Zustände viel ungünstiger als bei uns ; es sei
dort auch vor der letzten Katastrophe einem Landwirthe sehr
schwer gewesen , sich die zur Bewirtbschastung seiner Güter
nöthigen Gelder zu verschaffen.

Die Großh . Regierung habe nicht die Absicht, eine
Aenderung des jetzigen Zustandes bis zum Erscheinen
einer Reichs - Hypothekenordnung hinauszuschieben ; sie wolle
keine Wechsel auf so lange L>jcht ausstcllen . Aber man
müsse jedenfalls warten, bis die Zivil- Prozeßordnung und
Konkursordnuug erschienen seien , bevor man im Wege der
Landes- Gesetzgebung eine Reform anbahnen könne.

Abg. Weber : Man habe sich heute von allen Seiten
darüber ausgesprochen , daß an unserer Pfandschreibekei et¬
was faul sei, und auch die Kommission sei hierüber nicht
zweifelhaft gewesen. Aber man habe keine bestimmten
Vorschläge gemacht, wie man den vorhandenen Uebelstän -
den steuern könne, und dies deute darauf hin , daß die zu
lösende Frage eine sehr schwierige sei. Jedenfalls müsse

i man, wenn man reformiren wolle, gründlich reformiren,
! und dürfe sich nicht damit begnügen , einen einzelnen Stein
i aus dem bisherigen Bau weggenommen zu haben . Es
! gebe außer der Pfandschreiberci noch andere Theile unserer
^ Pfand-Gesetzgebung, z . B . die richterlichen Pfandrechte , die
: stillschweigenden gesetzlichen Pfandrechte rc, , die einer Aen-
^ derung dringend bedürftig seien .

Unser bisheriges Pfandschreiberei-Wesen sei übrigens
nicht so schlimm, als man es heute dargestellt habe ; es
habe auch gute Seiten , und dazu gehöre vor Allem , daß
unser Realkredit sich in einem sehr günstigen Zustand befinde.

Bei der Abstimmung wurde der Antrag des Abg . v . Fe¬
der und Gen. angenommen .

Bevor zum weiteren Gegenstände der Tagesordnung vor¬
gegangen wird, theilt Präsident Kirsner mit, daß so
eben ein Telegramm vom Abg . Marke eingelaufen sei ,
worin derselbe um einen Urlaub von drei Tagen nachsucht.
Derselbe wird ohne Widerspruch genehmigt.

Es folgt nun die zweite Berathung der Gesetzentwürfe ,
- die Auflösung der Gemeinde Fernach und die Rechtsver-
j hältnisse der Lehrer an erweiterten Volksschulen, bezw . an
'

höheren Töchterschulen bctr. Beide Entwürfe geben keinen
! Anlaß zu weiteren Bemerkungen und werden einstimmig
j angenommen .

Marktpreise der Woche vom 28 . Januar bis 4. Februar 1872 . iMt-Meilt v°m StaMschen Bur-au.)
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1 Klafter —

1 Zentner — 50 Kilogr. — 100 Pfund 1 Pfund --- 50 Dekagramm (Neuloth) -- 500 Gramm 1 Liter 3,sss C-b.-Met. IZen tner — 50Kil ogr. — 100 Pfund

fi. kr. fl . kr. fl . kr. fl . kr. fl . kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr . kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr . kr. fl . kr. st. kr. fl . kr. fl . kr. fl. kr. fl . kr. fl . kr. ft . kr.

_ _ _ _ 1 . 30 1 . 36 1 . 48 8 ' /- 7 7 6 21 19 20 19 21 34 27 40 16 26 . — 17 . — — — 1 . 20 - — - - 1. 15-

Ueberlingen . . . . — 7 . 27 4 . 48 4. 44 3 . 54 — 1 . 20 2 . 20 7 '/ -. 6'/ - 7'/- 6 20 18 18 18 18 32 20 — 24 . — 15 . — — *1. 12 — - — —

Vellingen .
WaldShut _ »2 . 53 - 46 1 . 33 8 5 ", 6 SV. 18 17 18 30 30 38 18 18. - 11 . 30 — — - - _ — _ _ _

Lörrach . 7 . 30 8 . — 4 . 13 1 . — 1 . 30 6 S '/r 8 5 20 18 16 18 22 36 30 43 18 29 . - 17 . — - 56 - 48 — — — 56 —

8. — _ _ 5. 20 4 . 20 5 . 1 »3 . — 2 . 12 1 . 39 9 5 10 5'/» 22 19 18 13 22 32 24 37 13'/ - 25 . - 16 . 24 1 . 15 — — 1 . 8 1 . 18 1 . - 1 . 12

7 . 51 _ _ 5 . 27 4. 26 5 . 38 *3. 20 1 . 30 2. 15 3V - 6 4V» — 18 — 18 21 25 15 — 13 26. 30 17. 30 — — — — — —

Öffenburg . 8 . — — 5 . 30 4 . 57 5 . — *3 . 20 1 . 36 1 . 48 9 6 SV. 4V. 21 19 — 18 21 30 20 43 18 24 . 30 14 . 30 1 . 12 - 54 — - 1 . — - 30 - 43

Baden . . 7. 30 5. 30 4. 32 4 . 30 *3 . — SV- SV- 5 18
^

- 17 16 22 28 26 36 16 27 . 30 14. 24 — — - 44 _ _ 1 . — — - - 48
. r . . .

— - _ _ - - 7- _ _ *3. 20 1 . 24 2. 6 6 5 7 SV- 23 20 18 20 22 34 26 39 18 28 . - 14 . 30 1 . 6 — - 45 — 50 — 29 - 39

_ _ 7. 51 - 7 _ 4 . 12 — 1 . 24 2. — 8'/ , 5 7 SV - 22 19 18 19 22 30 20 38 18 32. - 20. — 1 . — - 31 — 48 - 54 - 24 - 44

Psorrhnm . . . . . _ — — 4 . 30 3. 45 1 . 52 1 . 9 1. 40 8V > SV, 7 S PI 17V- 14 -/ , 18 21 33 24 43 22 34 . - 16. 30 1. 20 - 54 — 54 1 . 6 — — 50

Nrn^ sal . . . . . . — 7 . 36 5. — 4 . 30 3. 57 — — — 8V- 6V- 7'/ - 4 '/- 22 18 - 19 18 21 32 20 38 18 — — — — 1 . - — 44 — — 54 —

Mannheim . . . . . — _ — - — — — *4 . 20 1. 28 2. 32 SV« SV. 24 18 18 20 22 25 20 . — — - - - — — - — ,— — - - - — - -

_ _ — - - - - - — — 1 . 15 1. 36 6 4 5' - SVs 23 20 18 20 22 31 20 38 18 25 . - 17 . - 1. 6 — 42 — 4§ — 54 - 35 - 45

Mosbach . 8 . — 7. 30 4 . 10 — 3 . 48 *4 . 10 - — _ _ — — 4V, 4 — 18 — 16 20 32 20 38 18 24 . - 12 . - - 54 - 48 — — — - —

Mertbeim . . . . . . 7 . 10 7 . 2 — 4. 46 3 . 47 — — - - 6V- 4V- — — 18 16 15 18 32 20 44 18 24 . 30 — — 54 — — — — — - —

Schaffhaufen . . . . — — — 4 . 40 4 . 12 1 . 38 1. 38 1. 52 8V. 6 '/- 6V. 4V. 20 17 — 20 21 28 25 - *55 —

Basal . . .
Strißhurg . 8 . 6 5 . 36 4. 26 — 3 . 9 1 . 27 1 . 56 6V- — SV. 4V- 22 '/- — 21 21 21 30 20 — 19'/ - 27 . 48 l8 . 6 — — — — — 56 —

Mannheim 1. Febr . S. 8 5. 40 4 . 45 4 . 9

Mainz . . 2. ,
Frankfurt . 2. .

7 . 4t
7. 45

5 . 34
5. 45

4 . 53
4. 50

4. 8
4 . 23 Berlin , 2. Febr. Roggen 4 ft. 51 kr. — Rüböl pr. Zentner Mannheim - - fl - - kr.. Mainz 26 fl. 38 kr., Frankfurt 27 fl. 15 kr. .

Würzburg — . — — — — — — Berlin 24 fl. 47 kr.
Stuttgart 29 . Jan . 8 . 9 7. 30 5. 24 3 . 56
München . 3 . Febr. 7. 19 5. 13 5. 13 3 . 4S Berantwortlrcher Rehakteur : vr . I . Herrn. Kroenleiu .
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H . 83 . 2. Straßburg .

Die AuSsührung de« Oberbaues zu 4 Schiffbrücken über den Mein bei Markvlrheim , Schönau ,Aiheinau und Gerflherm , veranschlagt pro Stück mit 44710," FrcS. , soll im Wege öffentlicher Sub¬mission, in 4 Loosen zum Betrage von je 447 >0," FrcS. dem Minbest ' rrdernden übertragen werden.ES wird biezu Termin auf
Samstaq de» 24 Februar ert . , Vormittags 11 Uhr,im Bureau der Unteizcichnilen anbcraumr . Kost. nanschlag , Bedingungen und Zeichnungen können in dengewöhnlichen Arbeitsstunden bis dahin täglich eingcsehen, auch Kostenanschlag und Bedingungen . gegen Ver¬gütung der Cspialen , abschriftlich bezogen werden.

Die abzugebenden Offerten sind mit der Aufschrift:
„ Lubmisfion für Oberbau der Schiffbrücken

versehen , bis zum genannten Tage versiegelt und frankirt einzureichcn -Ttraßburg, de» 1 . Februar 1872 . '
Der Gber-Illgenieur

_ _ Kirchhofs ._ _F .894. 3 . Ol » , uu herrlicher Allsfiw : , ft Zimmern , Garten und son -
VklUltklt/ktt ! stigen Bequemlichkirten. Von wem? sagt die Erpedi -istzuWeinoeim an der Bergstraße eine Wohnung tion dieses Blarrek.

Klurqcriicde Skecvrsvtlen« .
Oeffeutlichr Aufforbcruug.

<8 .071 . Älr . 718 . Die Gemeinde WagShurst besitz: aus der Gemarkung daselbst folgende Liegen -
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Gewann .

Stolzen -Bündt
Krauten -Au
Im Hölzle

die Hub
Hinter -Matl

Hinter -Malt

Ortselter
OrtSetrer

O Jm ober» Schrot
Batzteuch

Am Grundhaufen

Pserchschollen

K u l ! u r a r l.

Hosraithc
Wiese
Wiese

Wiese u . Weg
Wasser

Blauelbach
Wasser

Blauelbach
Ortsweg

Gewannenweg
Vizinalweg
Dvrsgraben

Vizinalstraße
Weg und Wiese

Weg, Wiese
Oedung
u . Baum¬
schule

Vizinalweg
Vizinalweg

Weg

Weg

Dorfgraben
Weg

OrtSweg

Vizinalweg

Weg

die Gaß

Teuch -Angerle
Pallmers - Matt

Lochmatt

Kiefersmatt

Roßlauf

Bund -Hurst

Im untern Lang-
stück

Kienz-Jauch

0

Untere Strang «
Roth

Ober Brunhurst

Müret

Gewannenweg

Weg
Gewannenweg

Weg

Gewannenweg

Weg

Gewannenweg
Weg

Weg

Gewannenweg
Weg

Ackerland
Weg

Vizinalweg

Vizinalstraße

Niedermatt I
Im kleinenWAdlei

OrtSrtter

Schlack- Matt
Roth

Marzgraben
0!lJm obern Schrot !

Ortsetter

Laß-Truch
Rötz

Dvrsgraben

Weg

Ortsweg
Weg

Friedhof

Acker u . Wiese

A n g r e n z e r.

ei . Heiligcnfond, as. Gemeindsweg.
cs. Ausstoßer, as. Gemeindeweg.
es. Pfarrei , aß Ausstoßer,
cs. A. Hurst u . m., as. Ausstoßer,
beider ! . Aufstößer.

Herders. Ausstoßer .

von Stein 695 bis Stein 711.
beiders . Aufstoßer.
von Rheinbischossheim nach Reinheit

südl . Plangrezrze bis Stein 673 .
von Stein 39 bis zur südl. Plangrenze ,
von Rheinbischossheim nach WagShurst

westl. Plangrenze bis Stein 359.
von Rheinbischossheim nach Wagshurst

von der westl. bis Lstl. Plangrenze ,
von Rheinbischossheim nach Wagshurst ,bei Stein 464 bis über Stein 467

und von Stein 673 nach Renchenbis Stein 804Vr von der südl . bis
nördl . Plangrenze .

von der südl. bis nördl. Plangrenze ,
von Stein 112 bis Stein 568 .
es. Gövp , Heinrich und Fritsch, Johann ,

as. Lilsch, Sigmund u. a. m.
es. Bigott Isidor , as. derselbe u. Hurst

Anselm.
von Stein 789 bis Vizinalweg Nr . 72 .
von Stein 789 bis zur nördl . Plangrenze ,
von Rheinbischofsheimer Grmze bls zurnördl . Plangrenze .
cs. Kirn , Josef , und Häs , Protas , as.

Ausstößer .
cs. Ausstößer, as. Hurst , Valentin u . a . m.
von Grdst .- Nr . 242 bis zum Weg 163 .
es. Ausstoßer, as. Baumert , Martin ,
beiders . Aufstößer,
beiders . Aufstößer.
von der nördl. Plangrcuzc bis Stein 210
von Stein 210 bis Stein 225 .
von Stein 224 bis Stein 219.
von Grdst . -Nr . 663 bis Weg 594 .
von Stein 303 über 298 bis 359 .
es. Berger , Cajetan u . a. , as. Ausstoßer,beiderseits Aufstößer,
es. Baumert , Martin , as . Lampert ,Blasius .
beiders . Baumert , Andreas , jg . ,von Grdst.-Nr . 1478 bis Weg 1464 .
es. Bauhof « , Sebastian , as. Lampert ,Blasius .
es. Eckstein , Kasian u. a . , as . BergerAndreas u . a.
von Stein 442 bis Stein 458.
von Weg 1617 bis Stein 509 .
von Siain 108 bis Stein 509 .
von Stein 417 bis zur Gemarkungs¬

grenze von Renchen.
beiders . Ausstoßer .

beiders . Aufstößer,
beiders . AuWßer .

beiders . Aufstößer.
es. Untereiner , Joses u. ». , as. Aufstößer,
es. Sväth , Josef , von Renchen, as. Auf¬

stößer .
von Stein 816 bis Stein 819.
beiders . Ausstößer,
beiders . Aufstößer,
von Stein 938 bis Stein 1035.
es. Becher , Josef, as. Schütt , Franz Josef ,beiders . Ausstößen
beiders . Aufstößer,
beiders . Aufstoßer,
beiders . Aufstoßer.
vom Weg 290 bis Sinn 945 über 959 ,965 , 966 bis 967 und von Stein

954 über 955 , bis zur westlichen
Plaxgrenze .

es. Berger , Anton , jg. u. a ., as. Huber ,Amand u . a.
beiders . Aufstößer.
von Vizinalweg Nr . 72 bis zum WegNr . 93.
es. Gemarkung Oensbach, as . Aufstößer,
es. Graben , as. Rettig , Erhard , Witwe ,von Weg Nr . 72 bis Grst. -Nr . 3125 .von Marke 303 bis Marke 300.
es. Schütt , Franz Josef, und Gemeinde-

weg , as. sich selbst ,
es. Ausstößen as. selbst ,
beiders. Aufstößer.

deren Erwerbstitel im Grundbuch nicht eingetragen find. Dem gestellten Begehren gemäß werden alle Die '
jemgen, welche lehenrcchtliche , fideikommissabische oder dingliche Rechte an diese Liegenschaften geltend machenwollen , ausgefordert , dies binnen zwei Monaten dahier zu thun , widrigenfalls solche der gegen¬wärtigen Besitzerin gegenüber verloren gegangen erklärt würden. Achern, den 24. Januar IM .

"bad. Amtsgericht. Himmel .

Gankrn ,
G .5l7 . Nr . 3513. Karlsruhe . Gegen den

Schriiner Christian Köge ! von hier haben wir Gant
erkannt , und zum Richtigstellungs « und VorzugSver-
sahr'.n Tagfahrt anberaumr auf

Dienstag den 27 . Februar k. I . ,
Vormittags 9 Uhr .ES werden alle Diejenigen , welche Ansprüche an die

Gantmaffe machen, aufgefcrdert , solche in der Tagfahrt ,bei Vermeidung de« Ausschlusses , schriftlich oder
mündlich anzumelden , etwaige Vorzugs - oder Unter -
pfandsrechte zu bezeichnen . Bewcisurkunden vorzulegenoder de» Beweis durch andere Beweismittel anzutreten .In derselben Tagfahrt wird ein Maffepfleger und
GILubigerausschuß ernannt , ein Borg- oder Nachlaß¬
vergleich versucht , und in Bezug auf Boravergleicheund Ernennung des MasftpflegecS und Gläubiger -
auSschusies die Nichterscheinenden als der Mehrheitder Erschienenen beitreiend angesehen werden.Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben einenim Inland wohnhaften ZustellungSgewalchaber zu be¬
stellen , widrigenfalls alle weitere Verfügungen und Er¬
kenntnissemit der Wirkung der Eröffnung an der Ge-
richtstasel angeschlagen, beziehungsweise den Gläubi¬
gern , deren Aufenthalt bekannt rst , durch die Post
zugesendet werden.

Karlsruhe , den 27 . Januar 1872.
Großh . bad . Amtsgericht.

Eisen .
G .527. Nr . 1178. Ladenburg . Ueber da«

Vermögen drS PH. Allhaus , Wirlh von Ilvesheim ,haben wir Gant erkannt, und wird Tagfahrt zum
Richtigstellungs - und Vorzugsverfahren aus

Dienstag den 27 . Februar d. I . ,
Vormittags 8 Uhr ,anberaumt . Wer nun aus was immer für einem

Grund einen Anspruch an diesen Schuldner zu machenhat, hat solchen in genannter Tagfahrt bei Vermei¬
dung des Ausschlusses von der Masse , schriftlich oder
mündlich , persönlich oder durch gehörig Bevollmäch¬
tigte dahier anzumelden , die etwaigen Vorzugs - oder
Unterpfandsrechte zu bezeichnen , und zugleich die ihmzu Gebot stehenden Beweise, sowohl hinsichtlich der
Richtigkeit, als auch wegen dem Vorzugsrechte derFor¬derung anzutreten .

Auch wird an diesem Tage ein Borg - oder Nachlaß¬
vergleich versucht, dann ein Maffepfleger und ein Gläu¬
bigerausschuß ernannt , und sollen hinsichtlich der beiden
letzten Punkte und hinsichtlich des Borgvergleichs die
Nichterscheinendenals derMehrzahl der Erscheinendenbeitretend angesehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben läng¬
stens bi« zu jener Tagfahrt einen im Großherzogtbumwohnenden Gewalthaber für den Empfang aller Ein¬
händigungen zu bestellen , welch« nach den Gesetzen der
Partei selbst geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren
Verfügungen und Erkenntnisse mit der gleichen Wir¬
kung. wie wenn sie der Partei eröffnet waren , nur andem Sitzungsorte des Gerichts angeschlagen , bezie¬
hungsweise denjenigen im AuSlonde wohnenden Gläu¬
bigern , deren Aufenthaltsort bekannt ist , durch die
Post zugcsendet würden.

Ladenburg, den 3 . Februar 1872.
Großh . bad. Amtsgericht .

I a c o b i.
« ermogenSob joaSeruugco .G .518 . Nr . 3904 . Karlsruhe . In der Gant¬

sache des Handelsmannes Bernhard Bähr vpn hierwurde heute ausgesprochen, daß die Ehefrau des' Gant¬
schuldners, Amalie, geb. Herzog , berechtigt sei , ihrVermögen abzusondern.

Karlsruhe , den 30. Januar 1872 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Eisen .
EtrssrechtSpHegr .

Lskttmgr» and FahusungeaG.509 . Karlsruhe . Die Rekruten
1 ) der Zugangsklaffe 1871 des badischen Feld-

Arlillerieregiments Nr . 14 Friedrich Rn pp von
Earltdors , Amts Bruchsal,2) der ZugsngSklasse 1870 des badischen 3. Infan¬
terieregiments Nr . 111 Wilhelm Friedrich Irlevon Durlach , Amts daselbst,

haben sich der diesseitigen Controle entzogen , und sindderen GestellungSordre als unbestellbar zurückgekom -
men.

Dieselben werden daher aufzefmdert , sich
innerhalb 14 Tagenbei ihren betreffenden TruppenadlheNungen zu stellen ,widrigenfalls das Desertion« verfahren gegen dieselben

eingeleitrt wird .
Karlsruhe , dm 1 . Februar 1872.

Königliches Landwehr- Bezrrks- Kommando .
Fahnvuugszurüiknahme .G .530 . Nr . 849. Pkullendorf .

I . U. S .
gegen

Franz Thür von Wollmatingen ,
wegen Verführung eines Kindes
unter 14 Jahren .Wir nehmen die unterm 26 . August v. I ., Nr .5007 ( Karlsruher Zeitung Nr . L11) , erlassene Fahn¬dung hiermit zurück . da Franz Thür heute eingelie¬fert wordm ist.

Pfullendorf , den 4 . Februar 1872.
Großh . bad . Amtsgericht.

Lochbühle r.
Berweisungöbeschlüffe.G .515 . Nr . 151. Offen bürg . Lukas Reck ,lediger, 28 Jahre alter Zimmermann von Muggen¬sturm, wird unter der Anschuldigung :

daß derselbe — nachdem er wegen Diebstahlsin Folge des Urtheils vom 31 . März 1866und sodann wegen nachmals verübter Thal
zufolge Urtheils vom 12. Oktober 1866 aber¬mals gerichtlich bestraft worden, — am 31.Oktober v. I . Abends aus hem Speicher des
Franz Kränke ! von Muggensturm ein MalterGerste im Werthe von 10 fl. entwendet habe: —

nach Ansicht der 88 2/6 . 384 , Ziff. 1 , 481 , 183,Ziff. 1 , 184 ff. bad. St .G .B. vgl. 8 2 , 244 , 248R.St .G .B . wegen im 2. Rückfall verübten Dieb¬stahls in Anklagestand versetzt und gemäß 8 26,Ziff . l. Ger .-Vnf .-Art . 15 . Ziff . 1 , 16 bad. E.G .zur Aburtheilung vor die Slrafkammer -AbtheilungBaden verwiesen .
Dies wird dem flüchtigen Angeklagten hiemit ver¬kündet.
Offenburg , den 27 . Januar 1872.

Grvßh. bad. Kreis - und Hofgericht:
Raths - und Anklagekammer

S t e m p f.
Schröder .G .531. Nr . 185. Mannheim . I . U. S . ge¬gen Lohndiener Jakob Müller von Heidelberg, wegen

Unzucht mit Kinder», "
ach Ansicht der k 26 berGerrchiSvertaffung und Art. 15 Ziff. 1 des Einssetze« zum R - St . G . B . und der 88 205 Ziff. 5 und207rer St .Pr .O . wird erkannt : Lehndiener JakobMüller von Heidelberg, z . Zt . flüchtig , sei unter derAnschuldigung . daß er mir der am 15. Januar 1856geborenen und noch nicht mannbaren Anna Mari »Fisch vo » Heidelberg und der am 2. Januar 1858geborenen , ebenfalls noch nicht mannbaren JulieSchmidt von da, welche in Ansehung ihrer Geschlechts »rhre von unbescholtenemRuse waren : 1) im Sommer1868 in dem oberhalb des Kirchhofs von Heidelberggelegenen Walde an Beiden ; 2) einige Zeit später amgleichen Orte an Julie Schmidt ; 3) Anfang« de»Jahres oder Winters 1869 an Beiden in der sog^ avri¬nn Wolsshöhle : 4) an einem Sonntag im Sommeroder Herbst 1869 an Jilie Schmidt in deren Woh¬nung : 5) im Sommer 1869 an Julie Schmidt ams. g. Lauer — den Beischlaf vollzogen bade" — aufGrund der 88 336 Ziff . 2, 335 Ziff . V .. 338, 373,180,170 ff. des dad . und 8 2 Adj. 2 de« R .St .G . B.wegen mehrfach verübter Unzucht mit Kinder» in An¬klagestand zu versetzen und zur Aburtheilung vor da«

Schwurgericht zu verweisen. Die« wird dem flüchti¬gen Angeklagten hieimil verkündet. — Mannheim ,den 26 . Januar 1872 . Großh . Kreis - und Hofgericht.Raths - und Anklagekammer. II . Abtheilluig. We¬ber . Ritlelmann .
UrtheilsverktloSullMn.

G .516. Nr . 93 . Offenburg . I . A. S .gegen Karl Wilhelm Bräutigam von Lahr , An¬dreas Kobelsperger von Nonnenweier , Veit
Meyer von da , Heinrich Ansert von Oberschopf¬heim, Wilhelm Bruch von da, Franz Joseph Vet¬ter von Reichenbach, Michael Hurst von Schutter¬
zell und Joseph Eich Holz von Schutterzell wegenUngehorsams in Erfüllung der Wehrpflicht wird aufgepflogeneHauptverhandlung zu Recht erkannt : Die
Angeklagten werden des Ungehorsam« in Erfüllungder Wehrpflicht schuldig erklärt und deßhalb ein
Jeder zu einer Geldstrafe von hundert Thalern , ein
Jeder in V« der Kosten des Strafverfahrens und indie Kosten seines Strafvollzugs vnurtheilt . V . R . W.Dies wird den abwesendenAngeklagten Liemit ver¬kündet. ^

Offenburg , den 18. Januar 1872.
Großh . bad . Kreis - und Hofzericht. Strafkammer .E i s e l e i n .

Schröder .

Vermischte Bekanntmachungen
F .705 . 3. Karlsruhe .

Gr. landw. Gartenbaoschule Karlsruhe.Die Obstbaufchule
beginnt am 3. März und bietet Gelegenheit zur
theoretischen und praktischen Ausbildung in der Er¬
ziehung der Bäume in der Baumschule, in der Pflegeder Obstbäume und in der Benützung de « Obstes,so wie in der Kenntniß der wichtigsten Obstsorten.Die Dauer der Schule ist von Anfang März bisEnde April und von Anfang August bis Mitte Sep¬tember.

Der Unterricht wird unentgeltlich crtheilt. Woh¬nung und Verpflegung erhalten die Schüler in der
Nachbarschaft zu den billigsten Preisen.Die Reisekosten werden aus Staatsmitteln ersetzt,wenn Derjenige, der darauf Anspruch macht, ein vom
betreffenden Bürgermeisteramt ausgefertigtes Zeugnißseiner Unbemitteltheit beim Eintritt in die Schulevorlegt.

Schüler , die sich durch Arbeitsleistungen ausge¬zeichnet haben , können Prämien bis zu 20 fl. er¬
hallen .

Die Anmeldung , welcher ein Leumundszeugmß, sowie eine Erklärung , auf wessen Kosten der Betreffendedie Schule besuchen wird , beizulegeu ist , hat bei
Unterzeichneter Stelle zu geschehen.

Grcßb . iaridw . Gancubauscsinlc .
P . Gscll .'

H .27. 2 . Nr . 2350 . Karlsruhe ?

Bekanntmachung .
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß ,daß aus der unter unserer Aufsicht und Leitung

stehenden »Katholischen Psarrpfründe -Kasse dahier'
KapitalSarlcihk» in beliebigen Beträgen über 1000 fl.auf vorschriftsmäßiges erstes Liegenschaftsunterpfandim doppelten und bei Gebäuden im dreifachenWerth -
anschlage gewährt werden.

Die betreffenden Kapitalgesuche sind bei der Unter¬
zeichneten Behörde einzurcichen.

Karlsruhe , den 30. Januar 1872.
Katholischer OberstistungSrath .

S ch a i b l e.
Becker .

H.98. Weingarten .

HL,, Alckündigung .
Donnerstag dm"

L2. Februarl. I . » Nachmittags 4 Uhr , auf dem Rathhausedahier , werden nachbeschriebene , zwischen Christoph
Arey , Bäcker dahier, und seinen Kindem gemein¬
schaftliche Liegenschaften der Abtheilung wegen öffent¬
lich zu Eigenthum versteigert, und dem höchsten Ge¬
bot unter Genehmigungsvorbehalt zugeschlagen :

Beschreibung der Liegenschaften .4 . Gebäude.Ein zweistöckiges Wohnhaus dahier,mit Scheuer, Stallung , Hofraum unter
einem Dach , nebst einem kleinen Gemüse-
gärtchen dabei , neben Jakob HeinrichMartin und der Thurmbergstaffel . An¬
gebot . . . . 3000 fl.8 . Güter .

1 Hektar 75 Ar 1327 >? >m . Acker,
Weinberg , Gartenland in 17 Parzellen ,
Angebot . . . ' . . 1737 fl.

Summa : 4737 fl.
Weingarten , den 1 . Februar 1872.

Der Großh . Notar
Neuer .

HL5 . 2 . Nr . 159. Offenburg .

Kapitalien auszuleihm .Bei unterzeichnet« Verwaltung liegen Kapitalienin verschiedener Größe gegen Einlage gesetzlich vorge¬schriebener Pfandurkunden zum Ausleihen bereit.Offenburg , den 31 . Januar 1872.
Großh . Stiftungenverwaltuna .

P e , o l d.
Druck u» tz « erlog » er G» Br »» » 'scheu hofbuchdruckeret .
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